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1659 Oktober [ 22 . / ] 12 . A

SCHREIBEN VON BÜRGERMEISTER UND RAT VON ZÜRICH AN DEN LANDVOGT
DER GRAFSCHAFT BADEN, HEINRICH II . ZURLAUBEN

"Demnach wir [als Vorort der eidg . Orte ] verschinen Sambstags [den
18 . Oktober ] durch ein schreiben berichtet worden , wie dass Jr . Hannss
dietterich von und Zue Schönaw [ =Schönau ] derweillen besteiter Waldt-
vogt [ der Grafschaft Hauenstein und Gesandter des Röm. Reiches bei den
eidg . Orten ] , von Jhr Frst . dht . Erzherzog Ferdinandt Carl Zue ynsprug
einen befelch erhalten , den herren der 13 ortten Lobl . Eidtgn . Zue er-
öfnen , das nachmahlen hochgedacht Jr Frst . dht . sich . . . erkhlert , von
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14 ruckhstendtigen [ österreichischen ] Erbeinung geltern , dermahlen
Zwey mit Salz * abstatten Zulassen , wo fehrn sich ermelte lobl . 13 ortt
erkhleren wolten , solches Salz an ortt und endten verschleisen zulas¬

sen , wo sonsten Jeziger Zeits das Tyrollische Salz seinen abgang , wie
vor disem nit habe etc . Zu vernemmen begehrende , wo und mit weme Er
Jr . von Schönaw die Nottwendtigkheit desswegen abzuereden haben möch¬
te , damit also die guete Nachbarliche verstendtnuss , allerseits desto
beser Continuiert werde , habendt wir dir hiemit unsers ortts meinung
dahin anzefüegen nit umbgehn wollen , erachtende , es überig lobl . ort-
ten auch nit entgegen sein werde , das Namblichen du dich nebent dem
landtschrfeiber der Grafschaft Baden , Johann Franz Ceberg ] fürderlich
an ein gewüss , dem Jr . von Schönaw gelegen ortt verfliegen , und mit
demselben die Notturfft dergestalt Abreden sollist , das man diss seits
gesinnet , diss Salz Zue Lindauw geliferet , alda gefült , und Jn dem Je-
nigen Prys alss es daselbsten gelte , anzuenemmen , wie dan uf solches
hin , beide Salz Factoren von Schafhusen , und [ von ] hier , die Nottwend-
tige disposition , hernacher auch vernemmen wurdent , das Jederem ort
[so u . a . auch Stadt und Amt Zug ] seine quota ordenlich zue kommen , und
übermachet werden möchte , die erkhlerung betrefendte , wo solches Salz
verschlisen werden solte , wirstu auch wüssen bei diser gelegenheit dem
Jr . von Schönaw den Wan usszuenemmen , ob solte Jn den ein und anderen
lobl . orth Jeziger Zeit , das Tyrollische Salz seinen abgang nit mehr
haben , alss da Zuebetrachten , obgleichwollen die Zeithero bey der yn-

spruggische Salz Kammer nit mehr so namhaffte Salz Contractes alss et-
wan vor deme beschehen gepflogen , das Jedoch nit underlassen worden,
des Tyrollischen Salzes sich Zuebedienen , Jn deme Zue Zeiten etweliche
keüff gegen Privat Persohnen , von Tyrollischen Salz beschehen , unnd
weillen dan wie obbedeüth , der Erbeinung gelteren ein Nambhaffte Zahl
ussstehen Thuet , wirstu auch den Jr . von Schönaw , nebent bester Versi¬

cherung Continuierlicher Erbvereinlicher gueter nachbarschafft , dahin
fründt . Nachbarlich Zueersuchen haben , dass er bei Jr Erzfrst . dht.
diseren ussstandt Jnmassen recommendieren wolte , damit mit erstem auch

widerumb etwass erfolgen Thue , Solte aber von U. G. L .A . E . [ Schultheiss
und Rat ] der Statt Lucern [ dem Vorort der kath . Orte ] , wohin des Jr.
von Schönaw Schreiben auch verstanden worden , ein andere meinung dir
Zuekhommen , kanstu deren unnss mit erstem berichten , wollen wir gehrn
die Sach dahin richten helffen , damit ein einstimmige Resolution ge-
fasset werden möge . . . " .

1) An der Tagsatzung der IV kath . Orte - V ausg . UR - vom 22 . November 1659
in Luzern - s . EA VI 1 , 497 (Nr . 300 ) ; Stdt und Amt Zug war dabei nicht
durch Beat II . Zurlauben vertreten - wird Landvogt Heinrich II . Zurlau¬
ben erneut beauftragt , mit Schönau bezüglich der Ablieferung der ver-
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heissenen Erbeinungsgelder ln Form von Salz eine Uebereinkunft zu tref¬
fen , s . ebenda 497 i.

Kopie , von Landschreiber Johann Franz Ceberg
AH 104 , 66 - 67 - Blatt 67r leer
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